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Mitteilung über die Besetzung des Ausschusses für Gesundheit (gleichzeitig 
Beirat für die Saarland Heilstätten GmbH) 
 
 

Beratungsfolge Termin Status Beschlussart Ergebnis 

Regionalversammlung 28.08.2024 Ö   Kenntnisnahme   

 
Sachverhalt: 
 
Die Regionalversammlung stellt folgende Sitzverteilung für den Ausschuss für 
Gesundheit (gleichzeitig Beirat für die Saarland Heilstätten GmbH) fest: 
 
 

SPD 6 

CDU 6 

GRÜNE 2 

FDP 1 

DIE LINKE 1 

FREIE WÄHLER 1 

bunt.Saarland für Alle 0 

 
Folgende 17 Regionalversammlungsmitglieder werden von den o. g. Fraktionen in den 
Ausschuss für Gesundheit (gleichzeitig Beirat für die Saarland Heilstätten GmbH) 
entsendet: 
 

1. Monika Schmieden CDU-Fraktion 

2. Caroline Litz CDU-Fraktion 

3. Natascha Knaul CDU-Fraktion 

4. Manfred Maurer CDU-Fraktion 

5. Norbert Moy CDU-Fraktion 

6. Gregor Asmus CDU-Fraktion 

7. Gina Macher SPD-Fraktion 

8. Anke Boutter SPD-Fraktion 
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9. Rosemarie Moog SPD-Fraktion 

10. Gabriele Gandner SPD-Fraktion 

11. Anita Morschette-Sarg SPD-Fraktion 

12. Susanne Wiesen SPD-Fraktion 

13. Grit Salomon Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

14. Stephan Körner Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

15. Roland König FDP-Fraktion 

16. Manfred Klasen Fraktion DIE LINKE 

17. Gernot Abrahams Fraktion FREIE WÄHLER 
KV Saarbrücken 

  
Die Tabelle wurde am 07.08.2024 vervollständigt. 
 
 

 

Der Ausschuss für Gesundheit befasst sich mit Fragen der Gesundheitsvorsorge, 

Gesundheitsförderung auf Regionalverbandsebene. 

Außerdem nimmt er die Aufgaben des Beirates der Saarland Heilstätten GmbH wahr. 

Dazu hat er die Aufgaben, die Gesellschaft im Krankenhausbereich aus kommunal- 

und gesundheitspolitischer Sicht zu beraten und die Ziele der Gesellschaft zu fördern. 

Seine Geschäftsordnung entspricht insoweit dieser hier vorliegenden 

Geschäftsordnung. 

 

Die Regionalversammlung bildet den Ausschuss für Gesundheit nach §§ 209, 172 
Abs. 3 i. V. m. § 48 Abs. 1 KSVG aus ihrer Mitte. 
 
Bei der Besetzung der Ausschüsse sind die in der Regionalversammlung vertretenen 
Parteien und Wählergruppen entsprechend ihrer Stärke zu berücksichtigen; soweit 
Fraktionen bestehen, ist auf diese abzustellen. 
 
Die Sitze in den Ausschüssen werden auf die Fraktionen entsprechend der Anzahl 
ihrer Mitglieder in der Regionalversammlung nach dem Höchstzahlverfahren nach 
d’Hondt verteilt. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. 
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Entsprechend der Sitzverteilung in der Regionalversammlung ergibt sich folgende 
Sitzverteilung im Ausschuss für Gesundheit (gleichzeitig Beirat für die Saarland 
Heilstätten GmbH): 
 

SPD:   6 

CDU:   6 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 2 

FDP:   1 

DIE LINKE:   1 

FREIE WÄHLER:   1 

bunt.Saarland für Alle:   0 

 
 
Die Mitglieder der Ausschüsse bzw. Gremien werden gem. §§ 209, 172 Abs. 3  
i. V. m. 48 Abs. 2 S. 4 KSVG von den jeweiligen Gruppierungen / Fraktionen 
entsprechend der von der Regionalversammlung festgestellten Sitzverteilung benannt.  
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